
ÄNDERUNG der Satzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Halle-Saalekreis e.V. vom 17.11.2014 

Änderungsantrag des Vorstandes 

- Anlage zur Einladung zur Jahreshauptversammlung am 27.10.2024 - 
 

 

1. Änderung 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr (3) 

Alt: Neu: 

Er ist in das Vereinsregister beim Er ist in das Vereinsregister des Landes 
Amtsgericht Halle-Saalekreis eingetragen. Sachsen-Anhalt beim Amtsgericht Stendal 

eingetragen. 
 

Begründung: veränderte Zuständigkeit des Amtsgerichts 
 

2. Änderung 

§ 4 Aufgaben 

Alt: Neu: 

-- (12) Mitwirkung in der Rettungshundearbeit. 

 
Begründung: neuer Aufgabenbereich   
 

3. Änderung 

§ 10 Mitgliederversammlung (5) 

Alt: Neu: 

Die Mitgliederversammlung bestellt den Vorstand Die Mitgliederversammlung bestellt den Vorstand 
des Vereins, der mindestens aus dem Vorsitzenden  des Vereins, der mindestens bestehen muss aus 
und seinem Stellvertreter bestehen muss. - Vorsitzende oder Vorsitzender, 

- Stellvertreterin oder Stellvertreter, 
- Schatzmeisterin oder Schatzmeister. 

 
Begründung: Konkretisierung der Positionen im Vorstand 

 
 

4. Änderung 

§ 10 Mitgliederversammlung (7) 

Alt: Neu: 

Die Mitgliederversammlung wird durch den  Die Mitgliederversammlung wird durch Vorstands- 
Vorsitzenden einberufen. Die Einladung erfolgt  vorsitzende(n) einberufen. Die Einladung erfolgt 
durch ortsübliche Bekanntmachung oder durch durch schriftliche Information an jedes Mitglied. 
schriftliche Information an jedes Mitglied. Die Übermittlung soll möglichst auf elektronischem 

Weg erfolgen. 
 

Begründung: Anpassung an digitale Kommunikation 
 
 



 

5. Änderung 

§ 11 Vorstand (2) 

Alt: Neu: 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind Vorsitzende(r) und Stellvertreter(in) sind jeweils 
jeweils alleinvertretungsberechtigt.  alleinvertretungberechtigt. Schatzmeister(in) erhält 

Vertretungsvollmacht für Finanzvorgänge im Verein. 
 

Begründung: Konkretisierung der Verantwortlichkeiten der Vorstandmitglieder 
 
 

6. Änderung 

§ 11 Vorstand (3) 

Alt: Neu: 

Der Vorsitzende kann besondere Vertreter für Der Vorstand kann per Vorstandsbeschluss 
spezielle Aufgaben bestellen. besondere Verteter für spezielle Aufgaben bestellen. 
 

Begründung: Konkretisierung der Verfahrensweise 
 


